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3. Rechenschaftsbericht 2012 des Obergerichtes (12/BS 14/133) 

 

Eintreten 

 

Präsident: Der Grosse Rat hat gemäss § 37 der Kantonsverfassung die Rechenschafts-

berichte der kantonalen Gerichte zu genehmigen. 

Den Bericht der Justizkommission über den Rechenschaftsbericht des Obergerichtes 

haben Sie vorgängig erhalten. Für die Tribünenbesucher liegen Kopien auf. 

Das Wort hat zuerst der Präsident der Justizkommission, Kantonsrat Matthias Müller, für 

seine einleitenden Bemerkungen zum Eintreten. 

 

Kommissionspräsident Matthias Müller, EDU/EVP: Ich habe die Ergebnisse unserer 

Kommissionsberatungen auf zwei Seiten zusammengefasst und hoffe, dass mir dies gut 

und in einer verständlichen Form gelungen ist.  

Diskussion - nicht benützt. 

Eintreten ist gemäss § 37 der Kantonsverfassung obligatorisch.  

 

 

Detailberatung 

 

Diskussion - nicht benützt. 

 

 

Beschlussfassung 

 

Der Rechenschaftsbericht 2012 des Obergerichtes wird mit 118:0 Stimmen genehmigt. 
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Beschluss des Grossen Rates 

 

 

über den 

 

 

Rechenschaftsbericht 2012 des Obergerichts 

 

 

 

vom 14. August 2013 

 

 

 

Der Rechenschaftsbericht 2012 des Obergerichts wird genehmigt. 

 

 

 

   Der Präsident des Grossen Rates 

 

 

 

 

   Die Mitglieder des Ratssekretariates 

 



Auszug aus: Protokoll des Grossen Rates Nr. 21 vom 14. August 2013 

3 

 


